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1. Diese Datenschutzordnung wird aufgrund der Regelungen in § 13 Abs. 2 der Satzung  
des Verein IMBOS e.V. erstellt.  

 
2. Der Verein verarbeitet personenbezogene Daten (Art. 4 Nr. 1, 2 DSGVO) seiner Mitglieder in 
automatisierter und nichtautomatisierter Form. Personenbezogene Daten sind Informationen,  
die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person = betroffene Person 
beziehen (Art. 4 Nr. 1 DSGVO). Vorliegend handelt es sich um folgende personenbezogene 
Mitgliederdaten: Name und Anschrift, Telefonnummern, E-Mail-Adresse, Funktion(en) und 
Aufgabe(n) im Verein. Diese Daten sind Pflichtdaten; eine Person kann nur Vereinsmitglied sein, 
wenn sie dem Verein diese Daten zwecks rechtmäßiger Verarbeitung zur Verfügung stellt. 

 
3. Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist der Vorstand und sein Stellvertreter  
(E-Mail: datenschutz@imbos.eu). 

 
4. Die personenbezogenen Daten der Mitglieder werden ausschließlich zur Erfüllung der in  
der Satzung genannten Zwecke und Aufgaben des Vereins verarbeitet, insbesondere zur 
Mitgliederverwaltung und zu Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit des Vereins. In diesem 
Zusammenhang werden die Daten Vorstandsmitgliedern und sonstigen Vereinsmitgliedern 
soweit zur Kenntnis gegeben, wie es deren Funktion und Aufgaben im Verein erfordern. 
Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO (Erfüllung des Mitgliedschaftsverhältnisses).  
Sofern sich die Datenverarbeitung auf andere Rechtsgrundlagen stützt, wird dies in dieser  
DSO an den entsprechenden Stellen erwähnt. 

 
5. Der Verein weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur 
Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung 
von personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein lückenloser Datenschutz nicht 
garantiert werden. Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle 
Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass:  

 
• die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik 
Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen.  

 
• die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die 
Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist. 

 
6. Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten freiwillig mit dem 
Beitritt in den Verein. Das Mitglied bestätigt mit dem Aufnahmeantrag auch die Einwilligung zur 
Nutzung von Fotos (Gruppen und Einzelfotos) des Mitgliedes in öffentlichen Medien des Vereins 
(Homepage, Newslettern, Sozialen Netzwerken, usw.) im Rahmen des Satzungszwecks, der 
Öffentlichkeitsarbeit und der Mitgliederwerbung. 

 
7. Die Verarbeitung der für die Regelung der Vereinszugehörigkeit zur Mitgliederverwaltung 
erforderlichen persönlichen Daten (Name, Adresse, Telefon und E-Mail-Adresse) ist aufgrund  
Art. 6 (1) Satz 1 b DS-GVO erlaubt und benötigt keine Einwilligung des Mitgliedes. 

 
8. Die Mitgliederdaten werden spätestens drei Jahre nach Beendigung der Mitgliedschaft gelöscht, 
soweit sie für die Mitgliederverwaltung und für historische Berichte und Darstellungen des 
Vereins nicht mehr benötigt werden und keine gesetzlichen, vertraglichen oder 
satzungsmäßigen Aufbewahrungsfristen dem entgegenstehen. 

  



 

Datenschutzordnung IMBOS e.V. Seite 3 von 3 
 

 

9. Mitglieder haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen das Recht auf Auskunft 
über ihre gespeicherten personenbezogenen Daten (Art. 15 DSGVO) sowie auf Berichtigung  
(Art. 16 DSGVO), Löschung (Art. 17 DGSVO), Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO), 
Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO) und Widerspruch gegen die Verarbeitung  
(Art. 21 DSGVO). Diese Rechte können mündlich oder in Textform (§ 126 b BGB) bei den in (3) 
genannten Verantwortlichen geltend gemacht werden. 

 
10. Den Mitgliedern steht das Recht zur Beschwerde über die Datenverarbeitung des Vereins bei 
der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Zuständige Aufsichtsbehörde ist im Bundesland Berlin  
der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (https://datenschutz-berlin.de). 

Stand: Berlin, den 05. April 2023 


